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SO8 Wesentliche Bußgelder (Geldwert) 
und Anzahl nicht monetärer Strafen  
wegen Verstoßes gegen Rechtsvorschriften.
1. Relevanz 

Der Grad der Nichteinhaltung von Rechtsvorschriften 
durch die berichtende Organisation macht auf die Fähig-
keit des Managements aufmerksam zu gewährleisten, dass 
die Geschäftstätigkeit bestimmte Leistungsparameter er-
füllt. Aus wirtschaftlicher Sicht hilft die Gewährleistung der 
Einhaltung der Gesetze dabei, finanzielle Risiken zu mini-
mieren, die entweder direkt durch Bußgelder oder indirekt 
durch Auswirkungen auf den Ruf entstehen. Wie gut eine 
Organisation die Rechtsvorschriften einhält, kann auch ihre 
Fähigkeit beeinflussen, die eigenen Geschäfte auszubauen 
oder Genehmigungen zu erhalten. 

Die Indikatoren EN28 und PR9 beschäftigen sich mit der 
Einhaltung bestimmter rechtlicher Vorschriften. Von glei-
chem Interesse ist der Bericht über die uneingeschränkte 
Gesetzestreue einer Organisation in Bezug auf alle Gesetze, 
denen ihre Geschäftstätigkeit unterworfen ist. Dieser In-
dikator dient dazu, wesentliche Bußgelder und verhängte 
nicht monetäre Strafen gemäß Rechtsvorschriften, die 
nicht von EN28 und PR9 abgedeckt werden, wie z. B. 
Rechtsvorschriften in Bezug auf Abrechnungsbetrug, 
Diskriminierung am Arbeitsplatz, Korruption, usw. darzu-
stellen. 

2. Datensammlung 

2.1	 Ermitteln Sie, welche Sanktionen Behörden oder  
Gerichte der Organisation aufgrund der Nicht
erfüllung von Rechtsvorschriften auferlegt haben, 
einschließlich:

•	 Verstößen gegen Internationale Erklärungen/
Konventionen/Verträge und nationale, regionale 
und kommunale Vorschriften und

•	 Fällen, die gegen die Organisation unter  
Verwendung internationaler oder nationaler  
Mechanismen zur Streitbeilegung unter  
behördlicher Aufsicht vorgebracht werden.

2.2	 Berichten Sie folgende Details über wesentliche  
Bußgelder und nicht monetäre Strafen:

•	 Gesamtgeldwert der wesentlichen Bußgelder

•	 Anzahl der nicht monetären Strafen und 

•	 Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungs
mechanismen vorgebracht wurden.

2.3	 Sollte die berichtende Organisation keine Verstöße 
gegen Rechtsvorschriften ermittelt haben, reicht eine 
kurze Darlegung dieser Tatsache aus.

2.4	 Organisationen werden ermutigt, bei der Mitteilung 
der Bußgelder und Strafen anzugeben, welche  
Gesetze schwerpunktmäßig betroffen sind.

3. Definitionen

Keine.

4. Dokumentation

Als Quellen kommen Ergebnisse von Audits oder Kontroll-
systeme der Rechtsabteilung in Betracht. Informationen in 
Bezug auf Bußgelder sind in der Buchhaltung vorhanden.

5. Quellen 

Keine.




